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Verbrauchsabhängige Preise netto brutto

Arbeitspreis
Der Arbeitspreis enthält den Energiepreis, die  
Netzentgelte und die Konzessionsabgabe.

29,7121 ct/kWh

Stromsteuer 2,0500 ct/kWh
EEG-Umlage 0,0000 ct/kWh
KWKG-Zuschlag 0,3570 ct/kWh
§ 19-StromNEV-Umlage 0,4170 ct/kWh
Offshore-Haftungsumlage 0,5910 ct/kWh
Abschaltbare-Lasten-Umlage 0,0000 ct/kWh
Wasserstoffumlage 0,0000 ct/kWh
Gesamtarbeitspreis 33,127 ct/kWh 39,42 ct/kWh

 LokalStrom öko-logisch
100 % Ökostrom
Aufschlag öko-logisch 1,000 kWh 1,190 ct/kWh
Gesamtarbeitspreis öko-logisch 34,127 ct/kWh 40,61 ct/kWh

Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Alles läuft, günstig und flexibel.

Der moderne Stromtarif, optional mit 100 % Ökostrom.

Verbrauchsunabhängige Preise netto brutto

I. Grundpreis 
Der Grundpreis enthält die Netzentgelte  
und die Kosten für Abrechnung.

 70,95 €/Jahr  84,43 €/Jahr

II. Messentgelte
staatlich und regulatorisch veranlasst, 
der angewandte Preis richtet sich nach 
der verbauten Messtechnik
1. konventionelle Messeinrichtung  9,72 €/Jahr  11,57 €/Jahr
2. Moderne Messeinrichung  16,81 €/Jahr  20,00 €/Jahr
3.  Intelligentes Messsystem
 0 bis einschließlich 2.000 kWh 19,33 € 23,00 €
 2.001 bis einschließlich 3.000 kWh 25,21 € 30,00 €
 3.001 bis einschließlich 4.000 kWh 33,61 € 40,00 €
 4.001 bis einschließlich 6.000 kWh 50,42 € 60,00 €
 6.001 bis einschließlich 10.000 kWh 84,03 € 100,00 €
 10.001 bis einschließlich 20.000 kWh 109,24 € 130,00 €
  bei einem Verbrauch ab 20.001 kWh  

gilt entsprechend die Preisstaffel des  
Messstellenbetriebsgesetzes

III. Zusatzgeräte
Wandler inkl. Messwandlersatz  27,96 €  33,27 €
Schaltgerät  13,96 €  16,61 €
Telekommunikationskomponente  83,76 €  99,67 €

Preisblatt Sonderabkommen LokalStrom für den Eigenverbrauch  
im Haushalt sowie für berufliche und gewerbliche Zwecke mit einem 
Jahresverbrauch bis 10.000 kWh (Teil 1/2)
Gültig ab 01.01.2023

LokalStrom
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Preisblatt Sonderabkommen LokalStrom für den Eigenverbrauch  
im Haushalt sowie für berufliche und gewerbliche Zwecke mit einem 
Jahresverbrauch bis 10.000 kWh (Teil 2/2)

Gesamtarbeitspreis (gültig ab 01.01.2023)
Der Gesamtarbeitspreis netto setzt sich zusammen aus:

1. Stromsteuer
Die Stromsteuer beträgt netto z. Zt. 2,050 ct/kWh. Ändert sich die Stromsteuer, ändert sich der  
Gesamtarbeitspreis netto und brutto entsprechend. 

2. EEG-Umlage
Die Belastungen aus dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) betragen netto z. Zt. 0,000 ct/kWh.  
Ändert sich die EEG-Umlage, ändert sich der Gesamtarbeitspreis netto und brutto entsprechend. 

3. KWKG-Zuschlag
Die Belastungen aus dem KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) betragen netto z. Zt. 0,357 ct/kWh.  
Ändert sich der KWKG-Zuschlag, ändert sich der Gesamtarbeitspreis netto und brutto entsprechend. 

4. § 19-StromNEV-Umlage
Die Belastungen aus § 19 StromNEV (Stromnetzentgeltverordnung) betragen netto z. Zt. 0,417 ct/kWh.  
Ändert sich die Umlage nach § 19 StromNEV, ändert sich der Gesamtarbeitspreis netto und brutto  
entsprechend. 

5. Offshore-Haftungsumlage
Die Belastungen nach § 17f Abs. 5 EnWG (Energiewirtschafts ge setz) betragen z. Zt. netto 0,591 ct/kWh.  
Ändert sich die Offshore-Haftungsumlage, ändert sich der Gesamtarbeitspreis netto und brutto entsprechend. 

6. Abschaltbare-Lasten-Umlage
Die Belastungen aus §18 Abs. 1 AbLaV betragen z. Zt. netto 0,000 ct/kWh. Ändert sich die  
Abschaltbare-Lasten-Umlage, ändert sich der Gesamtarbeitspreis netto und brutto entsprechend. 

7. Wasserstoffumlage
Die Belastungen nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) betragen  
netto z. Zt. 0,000 ct/kWh. Ändert sich die Wasserstoffumlage, ändert sich der Gesamtarbeitspreis  
netto und brutto entsprechend.

8. Umsatz steuer
Die Nettopreise verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer in der gesetzlich geltenden Höhe von  
z. Zt. 19 %. Ändert sich dieser Steuersatz, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 


